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\j , IVEREli'JIGUNG DER ÖSTERR1>ICHI SCHEN RICHTER 

BU.\1 'E.sSEKT�ON !UCHTER UND 3TAATSAN\vÄL�E IN DER. GÖD 

An das 

Prä,sidium des Nationalr'ates 

Parl9.ment 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 VIf i e n Vlfi2n, am 23. August 1985 

Betrifft: Entwurf einer Strafgesetz­

novelle 1985 .- Stellungl19.hr12 

In der Anlage vV'ird die gemeinsame Stellungnahlle der Ver­

einigung der österreichischen S.ichter und der Bundessektion 

Richter und Staat3am,riilte in der GÖD zum o.a. Gesetzesent­

wurf in 25-facher Ausfertigung übermittelt. 

Für die VeC'einigung der 
österreichischen Richter: 

Für die Bundessektiol1 R:L',�hter 
un:i Sta9.tsanw·äl te in d(::r GÖD� 

25 Anlagen 

(Dr. Ernst 1\'I9. kel) 
Präs:Ldent und M1,,­

glied d .. BSL 
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VEru�IN.EGUH:; DE� ÖSTK-1.RE �CH:SCHEN RICHrE :-1. 

BTJNDESSE!('rIJ.0J RICHTER UND STAATSANWÄLT2 IN DER GÖD 

Wien, am 28.8.1985 

Betri fft� GerJeinsam2 Stellu!"lgnahme der Vereinigung der' 

österreichischen Richter und der Bund.?ssektion 

Richter und Staa tsan\väl te in der GÖD zum 

Entwurf einer StrafgesetzrlJvelle 1985 

I. Gegen die in A.ussicht genommen2 Schaffung von speziel­

len Strafbestimmungen zur Bekämpfung der sog. Computer­

kx'iminali tät uni der damit in Zusammenhang stehenden 

Änderung des § 49 Datenschutzgesetz bestehen kcüne grund­

sätzlichen Bedenken, zumal die in Betracht kom:nenden Er­

s�heinungsforr.1:m die ser Art von Kriminalität mit den der­

zei t vorhandenen fe liktstypen di?S Strafgesetzbuches bzw. 

des Datenscllutzgesetzes nicht hinreichenj erfaßt werden 

können. 

11. Zu i?inzelnen Bes':im'::l .. mger1 des Entwurfs vrird jedoch folgendes 

bemerkt: 

Zu Art I Z 1, 5' und - 6: 

1. �JIi t der Wf=ndung "einen anderen dadurch schädigt " schließt 

§ 126a an die gleichlau'':ende W!=ndung in § 135 StGB an, wo­

mi t s:Lch dieselben A'lslegungsschwierigkei ten ergeben wecden 

wie sie schon bishe:c' oei der Amv2ndung des § 135 StGB be­

stehen, weil unklar bleibt, ob au'.'" Vermögensschäden oder 

auch allf andere Schä:ien abzus teIlen ist ( vgJ.. zu § 135 StGB 

etwa einerseits Foregger-Serin i StGB rJIKK ') 327 und a�1.jersei ts 

K5.enap":el BT 11 § 135 RN 24f und RN 32f sowie Bertel in 

Wl". Kr)'Jlmentar §. 135 qz 3 ff, ins;). Rz. 5). Da § 126a iHl Srge b-­

nis eher der 3achh9schädigung na:�h § 125 StGB nachgebildet 

ist, wie letztlich auch in den Erläuterungen zum Ausd/'uck 

kom�t, wäre zu erwägen, ob auf das ausdrückliche Erfordernis, 

daß du::,ch die Tat e in anderer geschädigt we:i."'den ::nuß, nicht 

verzichtet werden sollte, sodaß die zu § 125 3tGB geltenden 

Grundsätze heranzuziehen sind. 
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2. Die Tatha:rllunßen des Lösehens und des UnterdrUckens 

gesp/eiche�ter Daten in § 126a decken sich mit jenen des 

in Au:.sicht genom::nenen Tatbe;3tands d(=r UntecdrUckung ge­

speicherter Daten gemäß § 229a; die Tathandl.L.'1g des Ver­

ändf�rns hinw'ieder entspricht jt?ner d(=s in A.ussicht ge-

norrrnenen Tatbestands d(=r Fälschung gespeicherter Da-:;en 

na811 § 2 .. 27 a. Der Unterschied zwischen § 126a und §§ 227a 

bzw. 229a besteht lediglich darin, d�ß im ersten Fall �uf 
die durch die Tat be'.virkte Schädigung (von Individllalin'ter­

essen) abgestellt w:�rd (und das Delikt ers:::; mit dem Ein-

tritt des Schadens vollen'iet ist), während in den beiden 

ande2en Fällen auf d,=n Vorsatz, daß die veränderten Daten 

im Rechtsverkehr gebraucht wi-:rden bzw., daß ihr Gr=brauch 

verhindert werde, abgestellt wird (wobei das Delikt je�v2ils 

bei Vorliegen dieses erw'?iterten Vorsatzes 3chon mi.t Setzung 

der Tathandlung voJ..lendet ist). Damit werden aber zusätzliche, 

bL:-;her in :liesec Art nicht b'2stehende Konku."renzfragen aktuell, 

wenn di=r Täter durch die Tat zum einen Individualinteressen 

schäd:Lgt und ZUJl a11de2en zugleich, was durchaus denkbar ist, 

auch m�_ t dem .Ln §§ 227a ozw.. 229:.3. geforderten erweiterten 

Vorsatz handelt. I� 3inblick auf die Verschiedenartigkeit 

der in § 126a bzw. §§ 227a Imd ;'229a geschützten Rechtsgtite c 

müßte in derartigen Fällen stets echte Konk�lrrenz angenommt?n 

'N'?rd(=n, W3.S a
,
llecdings tvenig befriedigend erscheint. Das Vep­

häl tnis der in R'=de stehenden neuen Tatbestände zueinander 

sollte daher noch überdacht werden, uzw. auch unter dem Ge­

sichtspunkt der verschiedenen Zeitpunkte der Deliktsvollen­

dung • 
.. -

Zu Art I Z 2: 

Auch Wi-.=nn es bei der Deliktsbezeichnung des § 147a als 

"Computerbetrug" bleibt (vorzuziehen w'äre allerdings die 

ebens':) in Ervrägung gezogene Bezeichnung "b,-::trügerischer 

Mißbrauch einer Datenvera::--OeitUi"lgsanlage" , da der Begriff 

"Cof'1�Juter" sonst nicht als .lIierburrtJ"egale vf.=rwendet wird), ist 

dami.t - en-:;gegen der in den Erläuterungen S 18 vertretenen 

Auffassung - nicht geniigen'i klargestellt, daß im Falle ge",',' .. 'Tbs­

m::Fjiger Tatbegehung § 143 StOB anzuwen'ien ist. Dies schon 

deshalb, W'?il offen bleibt, welcher der ..in § 148 StGB no::-,­

m�_erten beiden st r'afsä tze auf einen ge'.verbsmäßig beganiSenen 

Computerbe'trug amvendbar sein soll, ganz abgesehen da70n, daß 
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COr:J.puterbetrug ( auch wenn der Tatbestand in die Strafbe­

stil1llUngen gegen Betrug eingeordnet ist ) eben gerade kein 

Betrug im Sinne des Strafgesetzbuchs, sondern ein D<2likt 

eigene:, Art ist. Für gewrjrbsmäßige BegehlH1g des C:omputer­

betrugs Edß-:e daher eine eigene Strafnnrm geschaffen. werden. 

Damit sollte aber aw-::h il1. § 166 sowie in § 167 ausdrücklich 

ein solcher Co:npute:c'betrug aufgen::Jmmen werd,?n, weil die Ver­

weisung auf den B('?trug ( im Sinne des § 146 StGB ) nicht ge­

nügt. 

Zu Art I Z 5: 

L1. § 227 a Abs 1 und Abs 2 könnte auf die Hl?rvorhebung, 

daß die Veränjerung d<::r gespeicherten Daten "unbefugt" er­

folgt sein :nuß, verzichtet wel�den, weil schon nac:h allge­

meinen Strafrechtsgrul1.dsätzen. I1.U::-' unb<::fugt gesetzte Tat­

hanilungen dem Straftatbessand zu unterstellen sind. 
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